
   

 
 
Verbesserung des Opferschutzes     

Der Schutz der Opfer von Straftaten und besonders verletzli-

cher Personen ist eine zentrale Aufgabe des Staates. Die ak-

tuellen Zahlen der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) sowie 

des Lagebilds „Häusliche Gewalt“ zeigen dringenden Hand-

lungsbedarf: Im Jahr 2023 wurden 256.276 Menschen in 

Deutschland Opfer häuslicher Gewalt, davon sind 70,5 Pro-

zent weiblich. Dies ist ein Anstieg um 6,5 Prozent im Ver-

gleich zum Jahr 2022. 155 Frauen und 24 Männer sind im 

Jahr 2023 durch ihre Partner oder Ex-Partner getötet wor-

den. Wir haben einen Gesetzentwurf vorgelegt, mit dem wir 

eine Verbesserung des Opferschutzes erreichen wollen, ins-

besondere für Frauen und verletzliche Personen wie Kinder, 

Senioren und Menschen mit Behinderungen.  

Der Rechtsstaat muss entschlossen auf diese besonders ver-

Die Woche im Bundestag 

werflichen Gewaltverbrechen reagieren. Die Täter müssen 

angemessen und hart bestraft werden. Wir fordern deshalb 

eine Erhöhung der Mindeststrafen für Körperverletzung und 

gefährliche Körperverletzung – soweit die Körperverletzung 

mittels einer Waffe oder eines Messers begangen wurde – 

sowie bei Gruppenvergewaltigungen. Gleiches gilt bei Nach-

stellung („Stalking“) und Verstößen nach dem Gewalt-

schutzgesetz.  

Wir wollen zudem das strafschärfende Merkmal „unter Aus-

nutzung der körperlichen Überlegenheit“ bei Mord, gefähr-

licher Körperverletzung und Raub einführen. Mit unserem 

Gesetzentwurf setzen wir ein klares Zeichen: Der Schutz 

besonders verletzlicher Personen – Frauen, Kinder, Senio-

ren und Menschen mit Behinderungen – hat in unserem 

Rechtsstaat Priorität. 
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„Der Antrag ist ein wichtiger Schritt, um das Thema 

„Unterstützung von Kindern psychisch kranker Eltern“ zent-

ral zu adressieren und inzwischen überfällige Maßnahmen 

auf den Weg zu bringen. Zwar haben wir als CDU/CSU be-

reits in der letzten Legislaturperiode unter unionsgeführter 

Bundesregierung mit dem Kinder- und Jugendstärkungsge-

setz beispielsweise dafür gesorgt, dass Familien in entspre-

chenden Notsituationen Zugang zu niedrigschwelligen und 

passgenauen Hilfen bekommen können. Dies gilt allerdings 

nur für Kinder bis 14 Jahre. Hier müssen wir noch einmal 

ran.  

Zudem ist es uns ein wichtiges Anliegen, dass die Frühen 

Hilfen ausgebaut werden. Denn diese sind ein wichtiger 

Baustein, um frühzeitig vor Ort bedarfsgerechte Hilfe zu 

organisieren.“     

Silvia Breher, familienpolitische Sprecherin der CDU/CSU- 

Bundestagsfraktion zum Antrag der Koalitionsfraktionen 

und der Unions-Bundestagsfraktion „Prävention stärken – 

Kinder mit psychisch oder suchtkranken Eltern unterstüt-

zen“. 

Unterstützung von Kindern psychisch kranker Eltern  

„Zur Zielerreichung gleichwertiger Lebensverhältnisse und 

um beispielsweise das Leben auf dem Land attraktiv zu ma-

chen, braucht es nicht nur mehr Digitalisierung und mehr 

Homeoffice – Voraussetzung dafür ist ein flächendeckender 

Glasfaserausbau. Es braucht einen guten ÖPNV sowie ein 

klares Bekenntnis zum motorisierten Individualverkehr, 

eine gute medizinische Versorgung, es braucht eine gute 

kommunale Infrastruktur, es braucht kulturelle Vielfalt, und 

es braucht ein Mindset, dass das Leben im ländlichen Raum 

nicht nur duldet, sondern unterstützt. All das lässt die Am-

pelkoalition vermissen und beschneidet das Entwicklungs-

potenzial ländlicher und strukturschwacher Räume.“   

Henning Otte, Sprecher „ländliche Räume“ der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion, zum Gleichwertigkeitsbericht 2024, 

der den Sachstand und die Fortschritte zur Herstellung 

gleichwertiger Lebensverhältnisse in Deutschland transpa-

rent machen soll. 

Gleichwertigkeitsbericht schlechtes Zeugnis für die Ampel   
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„Cem Özdemirs Vorschlag, die Mehrwertsteuer auf Fleisch 

von derzeit sieben auf neun oder zehn Prozent anzuheben, 

ist eine Mogelpackung. Denn er weiß ganz genau, dass er 

für eine solche Steuererhöhung keine Mehrheit in der eige-

nen Koalition hat. Das musste er schon in der Regierungsbe-

fragung im Bundestag eingestehen. Seriös wäre es, wenn 

Özdemir zunächst mit dem Bundesfinanzminister verhan-

deln würde.  

Auch sein Vorschlag eines ‚Tierwohlcents‘ war ein Rohrkre-

pierer. Jetzt versucht er es eben mit der Mehrwertsteuer. 

Geradlinigkeit sieht anders aus.“  

Albert Stegemann, agrarpolitischer Sprecher der CDU/CSU

-Bundestagsfraktion, zu den Plänen von Bundeslandwirt-

schaftsminister Özdemir, die Mehrwertsteuer auf Fleisch 

zu erhöhen.  

Kein Mehrwert für das Tierwohl 

„Entgegen aller Zusagen entlastet Bundeslandwirtschafts-

minister Cem Özdemir unsere Landwirte mit dem soge-

nannten Agrarpaket kaum. Es gleicht einem Schildbürger-

streich, wenn er versucht, das so darzustellen.    

Die Änderungen bei den Agrargesetzen beruhen allein auf 

Verpflichtungen aus EU-Recht. Das heißt: Minister Özdemir 

setzt mit den neuen Regelungen in der Gemeinsamen Ag-

rarpolitik (GAP) lediglich EU-Vorgaben eins zu eins um. Das 

als eigenen Erfolg zu verkaufen, ist dreist – insbesondere, 

da die Bundesregierung gleichzeitig nationale Verschärfun-

gen beim Düngegesetz und Tierschutzgesetz plant. Diese 

neuen Auflagen gehen einher mit Belastungen für die Land-

wirtschaft in Höhe von rund einer Milliarde Euro.  

Im Kampf gegen unfaire Handelspraktiken hat die Ampel 

die Chance vertan, die Position von Landwirtinnen und 

Landwirten bei Vertragsverhandlungen mit dem Lebens-

mitteleinzelhandel tatsächlich zu verbessern. Vertragsstra-

fen, die der Handel oft als Druckmittel einsetzt, bleiben wei-

ter möglich.  

Die Entlastungen über die Tarifglättung sind darüber hinaus 

geringer als gedacht. Viele Betriebe, vor allem in Ost-

deutschland, können aufgrund ihrer Rechtsform die Vertei-

lung der Einkommensteuer über einen Dreijahreszeitraum 

nicht nutzen. 

Trotz zahlreicher Hinweise aus Praxis und Wissenschaft 

hatte die Ampel offensichtlich nicht mehr die Kraft zur Kor-

rektur der Beschlüsse, die sich gegen die Landwirtschaft 

richten. Minister Özdemir belässt es weiterhin bei seinen 

vielen Ankündigungen.“   

Albert Stegemann, agrarpolitischer Sprecher der CDU/CSU

-Bundestagsfraktion,  zum Agrarpaket der Ampel.  

Özdemirs Handeln gleicht Schildbürgerstreich 
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2024 schützt die Bundespolizei alle land-, luft-, und seeseiti-

gen deutschen Grenzen. In diesen drei Wochen vollstreckte 

die Bundespolizei an den Grenzen 603 offene Haftbefehle, 

stellte 85 Fahndungstreffer mit Bezügen zur politisch-

motivierten Kriminalität fest, nahm 150 Schleuser fest, und 

stellte 4.659 unerlaubte Einreisen fest. Wir fordern deshalb, 

die Notifizierung der Grenzkontrollen an allen deutschen 

Grenzen bis auf weiteres über die Dauer der Fußball-Europa-

meisterschaft hinaus zu verlängern, um der Bundespolizei so 

lageangepasste Grenzkontrollen zu ermöglichen. Diese Maß-

nahmen können ohne gravierende Auswirkungen auf den 

grenzüberschreitenden Verkehr durchgeführt werden – was 

auch ganz praktisch zeigt, dass kontrollierte Grenzen eben 

auch offene Grenzen bleiben. Die Bundespolizei hat hinrei-

chende Erfahrungen, um die Kontrollen so flexibel und lage-

angepasst vorzunehmen, dass Auswirkungen auf die Öffent-

lichkeit minimiert werden. 

Mit unserem Antrag Landwirtschaft tatsächlich entlasten – 

Ampel-Versprechen umgehend umsetzen, den wir abschlie-

ßend im Plenum beraten haben, fordern wir die Bundesregie-

rung auf, ihren eigenen Ankündigungen Taten folgen zu las-

sen: Die Zusicherungen der Koalition  an die deutschen Land- 

und Forstwirte müssen jetzt in die Tat umgesetzt werden. Wir 

fordern die Bundesregierung auf, dem Deutschen Bundestag 

endlich einen Gesetzesentwurf vorzulegen, mit dem insbe-

sondere die von der Regierungskoalition deutlich erhöhte 

steuerliche Belastung der land- und forstwirtschaftlichen Be-

triebe insgesamt auf ein Niveau abgesenkt wird, das dem 

europäischen Durchschnitt entspricht. Darüber hinaus for-

dern wir Maßnahmen für eine deutliche Verbesserung der 

Liquidität sowie einen raschen, spürbaren Abbau der bürokra-

tischen Lasten für land- und forstwirtschaftliche Betriebe. 

Zudem muss auch eine Förderung für alternative Antriebs-

technologien in der Landwirtschaft sowie für alternative und 

nachhaltig erzeugte Kraftstoffe in Blick genommen werden. 

Die Woche im Plenum  

1. Initiativen unserer CDU/CSU-Fraktion  

Für mehr Anerkennung und Wertschätzung – Pflegende An-

gehörige weiter unterstützen. Für die Pflege waren die Am-

peljahre bisher verlorene Jahre. Nach allen Prognosen wird es 

in dieser Wahlperiode keine größeren Verbesserungen für die 

Pflegebedürftigen und ihre Angehörigen geben. Dabei bilden 

pflegende Angehörige das Rückgrat der pflegerischen Versor-

gung: Über 80 Prozent der Menschen mit Pflegebedarf wer-

den in den eigenen vier Wänden gepflegt. Das sind rund 4,17 

Millionen Menschen, die von knapp fünf Millionen Angehöri-

gen versorgt werden. Meistens sind es die selbst betagten 

Ehepartner, die Versorgungsaufgaben übernehmen. Für diese 

Gruppe wollen wir das Vor-Ort Netzwerk – bestehend aus 

Pflegestützpunkten, Quartiersmanagement, Ehrenamt und 

Nachbarschaftshilfe – verbessern. Über die Angebote soll bes-

ser informiert werden. Mit unserem Antrag – den wir diese 

Woche erstmals beraten haben – fordern wir die Bundesre-

gierung überdies auf, den Einstieg in eine Entgeltersatzleis-

tung/Lohnersatzleistung bei der Pflegezeit bzw. Familienpfle-

gezeit anzustreben. Wir wissen, dass dies mit hohen Kosten 

verbunden ist – das Ziel wollen wir aber weiter im Blick behal-

ten. Des Weiteren sollen die Begutachtungen durch den Me-

dizinischen Dienst flexibilisiert und neutrale Instanzen zur 

Bescheidung von Widersprüchen sollen eingeführt werden. 

Mit unserem Antrag greifen wir zahlreiche Forderungen auf, 

die wir mit unserem Positionspapier „Die Pflege zukunftsfest 

machen“ im letzten Oktober verabschiedet haben. 

Mit unserem Antrag Die Grenzkontrollen haben sich bewährt 

– Deutschlands Grenzen auch über die Europameisterschaft 

hinaus schützen greifen wir das aktuelle Thema der Binnen-

grenzkontrollen während der Fußball-Europameisterschaft 

auf. Die Notwendigkeit für Kontrollen an den deutschen Gren-

zen haben die jüngsten Maßnahmen gezeigt: Seit dem 7. Juni 

https://www.cducsu.de/sites/default/files/2023-10/PP%20Pflege.pdf
https://www.cducsu.de/sites/default/files/2023-10/PP%20Pflege.pdf
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deshalb Forderungen aus der ganzen Breite unserer Fraktion 

und aus den verschiedenen Arbeitsgruppen auf und bündelt 

sie zu einem schlagkräftigen und wirksamen Gesamtkonzept. 

Der Antrag umfasst 23 konkrete Forderungen, insbesondere 

aus den Bereichen Digitales, Verkehr, Finanzen, Wohnen, 

Energie und Ernährung/Kennzeichnung. Die Ansiedelung des 

Verbraucherschutzes bei der Bundesumweltministerin wird 

den aktuellen Herausforderungen des Verbraucherschutzes 

nicht gerecht. Das BMUV selbst hat nahezu keine Gesetzge-

bungskompetenz im Verbraucherschutzbereich. Die wenigen, 

ursprünglich angedachten Vorhaben, wie z.B. das „Aktions-

programm reparieren statt wegwerfen“, wurden nicht reali-

siert. Dabei nimmt die Bedeutung des Verbraucherschutzes 

stetig zu. Gerade die Digitalisierung hat das Verhältnis von 

Verbraucherinnen und Verbrauchern auf der einen Seite und 

Unternehmen auf der anderen Seite auf komplexe Art und 

Weise verändert. 

Mit unserem Antrag Die Energiewende bezahlbar gestalten – 

Kosten sparen beim Netzausbau wollen wir sicherstellen, 

dass die Energiewende kosteneffizient und mit hoher Akzep-

tanz umgesetzt wird. Der Erfolg der Energiewende hängt ent-

scheidend vom Ausbau erneuerbarer Energien und neuer 

Kraftwerke ab. Wir betonen deshalb die Notwendigkeit, Kos-

ten zu sparen und die Netzkapazitäten effizient zu nutzen. 

Der Netzausbau und die Integration erneuerbarer Energien 

müssen besser koordiniert werden, Offshore-Windenergie-

Kapazitäten dürfen nicht ungenutzt bleiben, nur weil der 

Energieabtransport nicht sichergestellt ist. Wir fordern die 

Bundesregierung überdies auf, Maßnahmen zu ergreifen, um 

die Strompreise zu stabilisieren. Dazu gehört auch die Umstel-

lung auf Freileitungen anstatt Erdverkabelung, um erhebliche 

Kosteneinsparungen zu realisieren. Wir drängen auf eine um-

fassende Kostenreduzierung, um die Belastungen für die 

Stromkunden zu minimieren und die Energiewende bezahlbar 

zu gestalten. 

In dieser Woche haben wir unseren Entwurf für ein Gesetz 

zum beschleunigten Ausbau von Balkonkraftwerken ab-

schließend beraten und parallel dazu auch den Entwurf der 

Bundesregierung für ein Gesetz zur Zulassung virtueller Woh-

nungseigentümerversammlungen, zur Erleichterung des Ein-

satzes von Steckersolargeräten und zur Übertragbarkeit be-

schränkter persönlicher Dienstbarkeiten für Erneuerbare-

Energien-Anlagen. Mit dem letztgenannten Entwurf soll im 

Wohnungseigentumsgesetz (WEG) eine Beschlusskompetenz 

für virtuelle Wohnungseigentümerversammlungen geschaffen 

werden. Überdies wird im Wohnungseigentumsrecht und im 

Mietrecht die Stromerzeugung durch Steckersolargeräte in 

den Katalog der sogenannten privilegierten Maßnahmen auf-

genommen. Mit steckerfertigen Photovoltaik-Anlagen (sog. 

Balkonkraftwerken) können Haushalte, egal ob Mietpartei 

oder Eigentümer, einen Teil des von ihnen benötigten Stroms 

selbst erzeugen. Dies reduziert die Stromkosten, macht unab-

hängiger und leistet einen Beitrag zum Klimaschutz. Diese 

Möglichkeit ist ein kostengünstiger Einstieg in die Nutzung 

Erneuerbarer Energien, der unkompliziert und leicht realisier-

bar für alle sein muss. Derzeit besteht kein Anspruch für Mie-

ter und Wohnungseigentümer, steckerfertigen Photovoltaik-

Anlagen eigenständig installieren zu dürfen. Vielmehr ist dies 

von der Zustimmung des Vermieters bzw. bei Wohneigentum-

sobjekten von der Eigentümergemeinschaft abhängig. Diese 

Zustimmungserfordernisse stellen große Hindernisse beim 

beschleunigten Ausbau von Balkonkraftwerken dar. Mit dem 

Gesetz werden Ansprüche von Mietern und Eigentümern für 

die Anbringung und Nutzung von Balkonkraftwerken ge-

schaffen. Wir befürworten auch den Entwurf der Bundesregie-

rung, denn er beinhaltet politische Forderungen der Union 

aus der Vergangenheit. 

Echten Verbraucherschutz voranbringen. Der Verbraucher-

schutz ist bei der Ampel-Bundesregierung eine große Leerstel-

le. Unser Antrag – den wir erstmals beraten haben – greift 
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trifft insbesondere verdächtige Vermögensgegenstände und 

Vermögen ungeklärter Herkunft, sowie eine Verbesserung der 

staatlichen Einziehungsmöglichkeiten. Es besteht weitgehen-

de Einigkeit darüber, dass Abschöpfung von Vermögen und 

Einziehung von Taterträgen wichtige Mittel bei der Bekämp-

fung von Finanzkriminalität sind. Deshalb besteht in Deutsch-

land seit 2017 die Möglichkeit, gewisse Vermögenswerte un-

abhängig von einer strafrechtlichen Verurteilung einzuziehen. 

Allerdings können Ermittlungen zu verdächtigen Vermögens-

werten erst aufgenommen werden, wenn ein strafrechtlicher 

Anfangsverdacht vorliegt. Es ist daher erforderlich, ein admi-

nistratives Vermögensermittlungsverfahren zu schaffen, in-

nerhalb dessen Ermittlungen unterhalb der Schwelle eines 

strafrechtlichen Anfangsverdachts möglich sind. Das Bundes-

ministerium der Finanzen kommt mit Lösungsvorschlägen 

aber nicht voran. Der Entwurf für ein Vermögensverschleie-

rungsbekämpfungsgesetz (VVBG) hängt weiter im Ressort-

streit fest.    

 2. Sonstige Tagesordnungspunkte  

Gesetz zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes 2024 und 

zur Änderung des Stabilisierungsfondsgesetzes. (FAG-

Änderungsgesetz 2024). Mit diesem Gesetz, das wir in dieser 

Woche abschließend beraten haben, werden endlich die zwi-

schen dem Bundeskanzler und den Ministerpräsidenten ver-

einbarten Beschlüsse aus den Ministerpräsidentenkonferen-

zen vom 6. November 2023 und vom 6. März 2024 zur Unter-

stützung der Länder bei den Flüchtlingskosten umgesetzt. Die 

bisherige fixe Flüchtlingspauschale in Höhe von 1,25 Milliar-

den Euro p.a. wird ab 2024 durch eine jährliche Unterstüt-

zung abgelöst. Die Höhe der Zahlungen bemisst sich an den 

Zahlen der Asylanträge. Pro Asylantragsteller sollen Länder 

und Kommunen 7.500 Euro als jährliche Pauschale vom Bund 

erhalten. Für 2024 beträgt der Abschlag 1,75 Milliarden Euro, 

Energiespeicher jetzt ausbauen. Für eine größere Energiesou-

veränität und zur Erreichung der Klimaschutzziele ist neben 

dem Ausbau von erneuerbaren Energien für eine stabile und 

verlässliche Energieversorgung die Errichtung von Energie-

speichern essenziell. Windenergie- und Solaranlagen speisen 

Ökostrom tageszeit- und witterungsbedingt nicht ständig und 

gleichmäßig ein. Die Erzeugung von erneuerbaren Energien 

kann daher einerseits nicht jederzeit die zudem steigende 

Nachfrage nach Strom bedienen. Andererseits übersteigt ins-

besondere an Tagen mit entweder vielen sonnenreichen 

Mittagsstunden oder mit viel Wind die Erzeugung von erneu-

erbaren Energien auch immer wieder die Nachfrage. In 15 

konkreten Punkten schlagen wir mit unserem Antrag deshalb 

Maßnahmen zum Ausbau von Energiespeichern vor.  

Ein Jahr nach den „Special Olympics World Games“ – Zeit für 

eine Bilanz. Mit unserem Antrag – den wir in 1. Lesung in die-

ser Woche beraten haben – knüpfen wir an unsere Initiative 

„Mehr Teilhabe im Sport - den Erfolg der Special Olympics 

World Games nutzen“ vom 17. Oktober 2023 an. Die Bundes-

regierung soll das „Momentum“ der vor einem Jahr durchge-

führten Special Olympics World Games nutzen, um die Bedin-

gungen für Menschen mit mehrfacher bzw. geistiger Behinde-

rung beim Sport zu verbessern. Wir fordern, dass die durch 

die Spiele gesammelten Erfahrungen genutzt werden, um 

einen barrierefreien Sport für alle Menschen zu gewährleis-

ten. Die Sportpolitik auch des Bundes muss den bestehenden 

Nachholbedarf – er zeigt sich auch dadurch, dass nur acht 

Prozent dieser Zielgruppe überhaupt Sport treiben – dringend 

angehen. 

Kriminell erlangte Vermögen konsequent abschöpfen – Ver-

mögensermittlungs- und Einziehungsverfahren außerhalb 

des Strafrechts schaffen. Mit unserem Antrag – den wir in 

dieser Woche erstmals beraten haben – fordern wir die Bun-

desregierung auf, gravierende Lücken bei den Ermittlungs-

kompetenzen in der Finanzkriminalität zu schließen. Dies be-
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und Einrichtungen zur Vornahme von Schwangerschaftsab-

brüchen vor Belästigungen durch Abtreibungsgegner zu 

schützen. Dazu soll vor den Einrichtungen und Beratungsstel-

len eine Bannmeile von 100 Metern errichtet werden. Darin 

soll es z.B. unzulässig sein, Schwangeren das Betreten durch 

bereiten eines Hindernisses absichtlich zu erschweren, der 

Schwangeren entgegen ihrem erkennbaren Willen durch An-

sprechen die eigene Meinung zu ihrer Entscheidung über die 

Fortsetzung der Schwangerschaft aufzudrängen, die Schwan-

gere zu bedrängen, einzuschüchtern oder auf andere ver-

gleichbare Weise erheblich unter Druck zu setzen, oder ihr 

Informationsmaterialen zu übergeben, wenn diese unwahre 

Tatsachenbehauptungen enthalten oder die Schwangere ver-

wirren oder beunruhigen könnten.  

Wir sehen diesen Gesetzentwurf kritisch. So bestehen zu-

nächst erhebliche Bedenken bezüglich der Verhältnismäßig-

keit und Notwendigkeit der Maßnahmen. Im Rahmen der 

öffentlichen Anhörung im Deutschen Bundestag wurden diese 

von unseren Sachverständigen bestätigt. Die vorgesehenen 

Regelungen führen überdies zu einer unverhältnismäßig star-

ken Einschränkung der Meinungsfreiheit. Weitere Maßnah-

men des Gesetzentwurfes sind bereits nach geltendem Recht 

strafbar und führen zum Eingreifen von Polizei und Ordnungs-

behörden vor Ort (bspw. Versperrung des Zugangs zu den 

Einrichtungen, Beleidigungen und Nötigungen). Darüber hin-

aus bestätigt eine Länderabfrage des Bundesministeriums für 

Familie, Senioren, Frauen und Jugend, dass es sich in Deutsch-

land bei den Protestaktionen ausschließlich um (religiöse) 

Mahnwachen handelt. Das Vorkommen der in der Debatte 

von den Vertretern der Ampelkoalition beschriebenen Szena-

rien verstörender und aggressiver Protestaktionen kann nicht 

belegt werden.  

 

 

wovon schon 1,25 Milliarden Euro bereits geflossen sind, so 

dass die gesetzestechnische Änderung bei der Umsatzsteuer-

verteilung 500 Millionen Euro beinhaltet. Von 2024-2028 wer-

den zudem jährlich 100 Millionen Euro (500 Millionen Euro 

gesamt) für die Wärmeplanung im Rahmen einer geänderten 

Umsatzsteuerverteilung bereitgestellt. 

Erstes Gesetz zur Änderung des GAP-Konditionalitäten-

Gesetzes. Im Rahmen der aktuellen Agrarförderperiode ver-

folgt die EU unter dem Stichwort „soziale Konditionalität“ das 

Ziel, mit den Instrumenten der Agrarförderung zur Entwick-

lung einer sozialverträglichen Landwirtschaft beizutragen. 

Nach den Vorgaben der GAP-Strategieplan-Verordnung und 

der horizontalen Verordnung sind die Mitgliedstaaten ver-

pflichtet, spätestens ab dem 1. Januar 2025 Verstöße gegen 

bestimmte bereits bestehende Verpflichtungen des Arbeits- 

und Arbeitsschutzrechts mittels Verwaltungssanktionen in 

Form von Kürzungen bei der EU-Agrarförderung zu ahnden. 

Dabei greifen die Mitgliedstaaten auf ihr bestehendes Kontroll

- und Durchsetzungssystem zurück. Der vorgelegte Gesetzent-

wurf enthält die entsprechenden Durchführungsvorschriften, 

um die soziale Konditionalität in Deutschland einzuführen. 

Aus unserer Sicht muss bei dem Gesetzentwurf und vor allem 

bei der dann zu erfolgenden Ausgestaltung durch entspre-

chende Verordnungen sichergestellt werden, dass durch die 

geplante Überprüfung der Einhaltung der sozialen Konditiona-

lität nicht zusätzliche bürokratische Belastungen für die Land-

wirtinnen und Landwirte entstehen. Gleichzeitig darf es durch 

die geforderten Mitteilungen an die zuständigen Behörden 

nicht zu Verzögerungen bei der Auszahlung der EU-Mittel an 

die Landwirtinnen und Landwirte kommen. 

Zweites Gesetz zur Änderung des Schwangerschaftskonflikt-

gesetzes. Ziel dieses Gesetzentwurfs der Bundesregierung – 

den wir in dieser Woche abschließend beraten haben – ist es, 

Schwangere vor Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen 
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Revier und das ehemalige Braunkohlerevier Altenburger Land 

in Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen – 

besonders betroffen. Um den Strukturwandel zu gestalten, 

wurden Maßnahmen und Investitionen zur Strukturstärkung 

vereinbart. Die betroffenen Regionen erhalten bis 2038 Mittel 

aus dem Investitionsgesetz Kohleregionen. Aktuell zeigen sich 

Probleme beim rechtzeitigen Mittelabfluss, insbesondere bei 

Großprojekten mit langen Planungs- und Genehmigungspro-

zessen. Die betroffenen Revierkommunen warnen vor einem 

Verfall der Bundesmittel aus der ersten Förderperiode, die 

nicht rechtzeitig bis Ende 2026 abgerufen werden. 

Die Förderung des Strukturwandels in den ostdeutschen Koh-

leregionen muss wie vereinbart planbar und verlässlich erfol-

gen. Eine positive wirtschaftliche Entwicklung Ostdeutsch-

lands muss durch einen erfolgreichen Strukturwandel in den 

Braunkohleregionen weiter fortgeschrieben werden. Mit un-

serem Antrag fordern wir die Bundesregierung auf, Maßnah-

men zu ergreifen, um die finanzielle Absicherung des Struk-

turwandels zu gewährleisten – damit die soziale Abfederung 

des Kohleausstiegs in den ostdeutschen Regionen im Struk-

turwandel gelingen kann.  

Ursachen und Konsequenzen der Tat von Bad Oeynhau-

sen ehrlich benennen  

Der Mord an dem 20-jährigen Philippos T. im Kurpark von Bad 

Oeynhausen durch einen 18-jährigen Syrer hat Deutschland 

erschüttert und bewegt. Die grausame und erbarmungslose 

Tat fügt sich ein in eine Reihe weiterer schwerer Gewaltver-

brechen in den letzten Wochen und Monaten, oftmals began-

gen durch junge, ausländische Täter. Den Taten gemein ist der 

nichtige oder gar nicht vorhandene Anlass und die darauffol-

gende enthemmte Gewalt, sei es durch Messer und andere 

Waffen oder durch brutale Schläge und Fußtritte.  

Diese Taten werfen Fragen auf – grundlegende Fragen da-

nach, wohin sich unsere Gesellschaft entwickelt, wie sicher 

wir im Alltag leben, wie der Staat unsere Sicherheit gewähr-

leistet. Und auch danach, welche Auswirkungen die Regie-

rungspolitik der ungesteuerten Migration auf unser Zusam-

menleben hat und in der Zukunft weiter haben wird.  

Wir sehen dringenden politischen Handlungsbedarf in drei 

Bereichen: Beim Strafrecht, beim Einfordern von Integration 

und bei der Migrationspolitik insgesamt. Gerade bei Jugendli-

chen und Heranwachsenden muss die Strafe der Tat auf dem 

Fuße folgen. Bei jungen Erwachsenen muss das Erwachsenen-

strafrecht gelten. Integration fordern wir deutlicher als bislang 

ein. Den Rückbau der Integrationsanforderungen durch die 

Ampel-Bundesregierung, etwa beim Aufenthaltsrecht und bei 

der Einbürgerung, lehnen wir ab. Schließlich müssen wir die 

Kontrolle über die Einwanderung nach Deutschland zurückge-

winnen und Migration auf ein integrierbares Maß begrenzen.  

Erfolgsgeschichte Strukturwandel weiterschreiben 

In der letzten Legislaturperiode wurde der Ausstieg aus der 

Kohleverstromung beschlossen. Davon sind die Braunkohlere-

viere – insbesondere das Lausitzer Revier, das Mitteldeutsche 
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